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Dritte Satzung zur Änderung der 

Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe für den 
Diplomstudiengang Informatik 

vom 11. März 2004 

Aufgrund von § 51 Abs. 1 Satz 2 des Universitätsgesetzes hat der Senat der Universität Karlsruhe am 
10. März 2004 die nachfolgende Änderung der Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Informatik 
vom 28. Dezember 1989 (W. u. K. 1990, S. 28), zuletzt geändert durch Satzung vom 2. November 2000 
(Amtl. Bekanntmachungen der Universität Karlsruhe 2001, S. 6), beschlossen. 

Der Rektor hat am 11. März 2004 seine Zustimmung erklärt. 

Artikel 1 

1. Vor § 1 wird folgende Präambel eingefügt: 

„Alle Amts-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Prüfungsordnung in der männlichen 
Form verwendet werden, sind geschlechtsneutral zu verstehen.“ 

2. In § 10 Abs. 1 Nr. 6 werden die folgenden Buchstaben angefügt: 

„f) mindestens drei Scheine der vier Scheine zu Informatik I, II, III und IV," 

g) Als Zulassungsvoraussetzung für das Ergänzungsfach bestimmt der Vorprüfungsausschuss auf 
Vorschlag der durchführenden Fakultät einen Leistungsnachweis zu einer einführenden Vorlesung, ei-
nem Seminar oder einer Übung.“ 

3. In § 15 wird an Absatz 3 der folgende Absatz angefügt: 

"(4) Eine im Ausland erbrachte Prüfungsleistung kann ganz oder teilweise als mündliche Prüfung im 
Vertiefungsfach anerkannt werden. Im Fall einer teilweisen Anerkennung beschränkt sich die mündli-
che Prüfung auf die Zahl an Semesterwochenstunden, für welche keine Anerkennung erfolgt." 

Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

3. An § 16 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Anrechnung von im Ausland erbrachten Prüfungsleistungen bestimmt sich nach § 15 Abs. 4.“ 

Artikel 2 

1. Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Karlsruhe in Kraft. 

2. Art. 1 Ziff. 1 Buchst. f) gilt für die Studierenden, die sich ab dem WS 03/04 im Diplomstudiengang 
Informatik immatrikulieren. 

Karlsruhe, den 11. März 2004 
 
 
 
 

Professor Dr. sc. tech. Horst Hippler 
                                             (Rektor) 


